
Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg 
am kommenden Sonntag, den 14. März

Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am kommenden Sonntag finden die Wahlen zum 17. Landtag von Baden-Württemberg statt. 

Mit einem umfangreichen Hygienekonzept wurden alle Wahllokale coronagerecht ausgestattet. Rund 115 Wahl-
helferinnen und Wahlhelfer sind ehrenamtlich im Einsatz. Viele von Ihnen haben ihr Wahlrecht bereits durch 
Briefwahl ausgeübt, mit 4 Briefwahlbezirken (anstatt den sonst üblichen 2) ist die Gemeinde gut gerüstet.

Machen auch Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und nützen die Gelegenheit, durch die Wahl Einfluss auf die 
Arbeit im baden-württembergischen Landtag zu nehmen. 

Unsere Wahllokale sind am Sonntag durchgehend von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr für Sie geöffnet. 

Die einzelnen Wahllokale befinden sich:

WB 1, Königsbronn, Georg-Elser-Schule, Realschule, Springenstraße, Königsbronn
WB 2, Königsbronn, Georg-Elser-Schule, Realschule, Springenstraße, Königsbronn 
WB 3, Königsbronn, Georg-Elser-Schule, Realschule, Springenstraße, Königsbronn
WB 4, Königsbronn, Eichhaldeschule, Pestalozzistr. 11, Königsbronn
WB 5, Königsbronn, Eichhaldeschule, Pestalozzistr. 11, Königsbronn
WB 6,  Waldsiedlung, Kunstrasenplatz, Umkleidegebäude, Steinheimer Weg, Königsbronn –  

Achtung, geändertes Wahllokal!
WB 7, Itzelberg, Turnhalle Itzelberg, Stürzelweg 10, Königsbronn Ortsteil Itzelberg
WB 8, Ochsenberg, Turnhalle Ochsenberg, Burrenweg 11, Königsbronn Ortsteil Ochsenberg
WB 9, Zang, Turnhalle Zang, Weiherstr. 16, Königsbronn Ortsteil Zang
WB 10, Zang, Turnhalle Zang, Weiherstr. 16, Königsbronn Ortsteil Zang

Die Wahlergebnisse können Sie am Wahlsonntag ab 18.00 Uhr fortlaufend im Internet unter www.koenigs-
bronn.de mitverfolgen.

Mein Dank gilt bereits vorab all denjenigen, die am Sonntag im Einsatz sind.

Michael Stütz
Bürgermeister 
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Landtagswahl am 14. März 2021

Für die Durchführung der Landtagswahl wurde in die Coro-
na-Verordnung der § 10a aufgenommen.

Hier die wichtigesten Vorschriften für alle Wählerinnen und 
Wähler.

§ 10a Abs. 3:

Im Wahlgebäude muss eine medizinische Maske (vor-
zugsweise zertifiziert nach DIN EN 14683:2019-10) oder 
ein Atemschutz, welcher die Anforderungen der Stan-
dards FFP2 (DIN EN 149:2001), KN95, N95 oder eines 
vergleichbaren Standards erfüllt, getragen werden. 

Diese Verpflichtung besteht nicht für 
1. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und 
2. Personen, die durch ärztliche Bescheinigung nachweisen, 
dass ihnen das Tragen einer Maske gemäß Satz 1 aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht möglich ist, oder das Tragen 
aus sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder zu-
mutbar ist. 
Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten. Vor dem Betreten des Wahlraums muss jede 
Person sich die Hände desinfizieren. 

§ 10a Abs. 4

Für Personen, die sich auf Grundlage des Öffentlichkeits-
grundsatzes im Wahlgebäude aufhalten, gilt: 
1. Sie sind zur Bereitstellung ihrer Kontaktdaten gemäß § 6 
Absatz 1 Satz 1 verpflichtet, der Wahlvorstand ist zur Erhe-
bung dieser Daten berechtigt, der Wahlvorsteher hat die ge-
sammelten Daten dem Bürgermeister in einem verschlos-
senen Umschlag zu übergeben; der Bürgermeister ist zur 
Datenverarbeitung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Verpflichteter; 
2. Im Falle des Absatzes 3 Satz 2 Nummer 2 dürfen die-
se Personen sich in Wahlräumen zwischen 8.00 Uhr und 
13.00 Uhr und zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr und ab 
18.00 Uhr für jeweils längstens 15 Minuten aufhalten, in 
Briefwahlräumen für längstens 15 Minuten; zu den Mitglie-
dern des Wahlvorstands und den Hilfskräften muss jeweils 
ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. 

§ 10a Abs. 5 

(5) Der Zutritt zum Wahlgebäude ist Personen untersagt, die 
1. in Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus infizierten Per-
son stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt 
noch nicht 14 Tage vergangen sind, 
2. typische Symptome einer Infektion mit dem Corona-Vi-
rus, namentlich Fieber, trockener Husten, Störung des Ge-
schmacks- oder Geruchssinns, aufweisen, 
3. entgegen Absatz 3 Satz 1 keine Maske tragen, ohne dass 
eine Ausnahme nach Absatz 3 Satz 2 vorliegt, oder 
4. entgegen Absatz 4 Nummer 1 ganz oder teilweise nicht 
zur Angabe ihrer Kontaktdaten bereit sind.

Briefwahlunterlagen können bis zum Freitag, 12. März, 
18.00 Uhr, im Bürgerbüro beantragt werden. Die Online-Beantra-
gung unter www.koenigsbronn.de ist aus technischen Gründen 
nur bis Mittwoch, 10. März, 18.00 Uhr, möglich.

Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufge-
sucht werden kann, kann ein Wahlschein noch bis zum Sonntag, 
15.00 Uhr, beantragt werden. Für diese Fälle werden im Bürger-
büro am Samstag von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr und am Sonntag 
von 8.00 Uhr – 15.00 Uhr Wahlscheine ausgestellt. 

Wahlbriefe müssen am Wahltag um spätestens 18.00 Uhr im Rat-
haus sein. Sie können dort in den Briefkasten geworfen werden. 
Die Briefkästen in den Teilorten werden am Wahltag nicht mehr 
geleert. Letzte Leerung ist am Freitag, 12.03., 8.00 Uhr.
Briefwahlunterlagen, die mit der Post befördert werden, sollten 
rechtzeitig eingeworfen werden. 

Für Fragen zur Wahl stehen Ihnen im Wahlamt Brigitte Klier, Tel. 
9625-17, und Daniel Maier, Tel. 9625-14, E-Mail: wahlamt@ko-
enigsbronn.de, zur Verfügung.

Wichtige Hinweise für alle Wählerinnen und Wähler

Hinweise für Briefwähler:
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Hotline des Landratsamtes 
Heidenheim für alle Fragen 
rund um COVID-19 
Tel. 07321/321-7777
Mo. – Fr.: 8.00 – 16.00 Uhr
Sa., So., Feiertage: 
14.00 –16.00 Uhr

Tel. 9625-0 • Fax 9625-27
E-Mail: rathaus@koenigsbronn.de 
Internet: www.koenigsbronn.de

Nur mit telefonischer Termin ver ein-
barung!

Montag – Donnerstag, 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag, 8.00 Uhr – 12.00 Uhr

In dringenden Fällen ist Bürgermeister 
Michael Stütz auch außerhalb der Öff-
nungszeiten des Rathauses unter Tel. 
0173/9873100 zu erreichen.

Steinheim am Albuch, Forststr. 2 
(Eingang Rückseite der Raiffeisenbank) 
Tel. 07329/919007
Fax 07329/1643
E-Mail: steinheim-albuch.pw@polizei.bwl.de

Den/Die diensthabende/n Arzt/Ärztin  
erreichen Sie an Wochenenden, Feiertagen 
(durchgehend 24 Stunden) sowie
Montag von 18.00 bis 8.00 Uhr
Dienstag von 18.00 bis 8.00 Uhr
Mittwoch von 12.00 bis 8.00 Uhr
Donnerstag von 18.00 bis 8.00 Uhr
Freitag von 16.00 bis 8.00 Uhr
immer unter Tel. 116117

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: 
docdirekt – Kostenfreie Onlinesprechstunde 
von niedergelassenen Haus- und Kinder- 
ärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter 
Tel. 0711/96589700 oder docdirekt.de

Die ärztliche Notfallpraxis erreichen Sie 
während deren Öffnungszeiten
Montag von 19.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag von 19.00 bis 22.00 Uhr
Mittwoch von 15.00 bis 22.00 Uhr
Donnerstag von 19.00 bis 22.00 Uhr
Freitag von 17.00 bis 22.00 Uhr
Samstag von 8.00 bis 22.00 Uhr
Sonntag von 8.00 bis 22.00 Uhr
Feiertags von 8.00 bis 22.00 Uhr 
unter Tel. 116117

Die kassenärztliche Notfallpraxis
befindet sich im Klinikum Heidenheim, 
Schlosshaustraße 100, 89522 Heidenheim, 
im Erdgeschoss von Haus C. Fußläufige 
Notfallpatienten können der Beschilderung 
ab der Eingangshalle folgen.
In lebensbedrohlichen Notfällen 
(z.B. Schlaganfall): 
Notrufnummer des DRK 112

(außerhalb der Öffnungszeiten) 
jeweils von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr.

Donnerstag, 11.03., 
Brücken-Apotheke, 
Ulmer Straße 55, Giengen und 
Albuch-Apotheke, 
Hauptstraße 72, Steinheim 

Freitag, 12.03., 
Mittelrain-Apotheke, 
Grünewaldplatz 3, Heidenheim 

Samstag, 13.03., 
Rathaus-Apotheke, 
Am Rathaus 11, Heidenheim
Herwartstein-Apotheke, 
Schickhardtstraße 1, Königsbronn, 
am Samstag, 13.03., 
von 8.30 – 12.30 Uhr geöffnet.

Sonntag, 14.03., 
Brenz-Apotheke, 
Lange Straße 9, Herbrechtingen

Montag, 15.03., 
Schloss-Apotheke, 
Hauptstraße 51, Heidenheim

Dienstag, 16.03., 
City-Apotheke, 
Karlstraße 1, Heidenheim 

Mittwoch, 17.03., 
Heckental-Apotheke, 
Rückertstraße 23, Heidenheim

Donnerstag, 18.03., 
Kapell-Apotheke, 
Kapellstraße 1, Heidenheim

kann unter Tel. 0711/7877777 
abgefragt werden.

Für Notfälle wenden Sie sich bitte an Ihren 
Haustierarzt.

Ökumenische Sozialstation Heidenheim 
Tel. 07321/9866-0

Irene Dominicus, Tel. 4247 

(Dieser Dienst ist kostenlos)
So erreichen Sie uns: Tel. 0170/8481912 
Ulrike Fries, Tel. 07328/4424
Claudy Frey-Rathgeb, Tel. 07328/7253

Bestattungshaus Pusch, Tel. 07328/5741

Tel. 08000/11616

Ärzte-NotdienstAllgemeiner Notruf 112
Feuerwehr 112
Unfall, Überfall 110
DRK-Rettungsdienst 
07361/19222

Störungsnummer für Strom
07961/9336-1401

Störungsnummer für Gas
07321/328-111

Störungsnummer für Wasser
07328/6272
07326/6470

Gemeindeverwaltung
Königsbronn

Polizeiposten

Dienstbereitschaft 
der Apotheken

Kontaktzeiten

Notrufnummer der
Gemeindeverwaltung

Zahnärztlicher Wochenend-
und Feiertagsdienst

Tierärztlicher Wochenend-
und Feiertagsdienst

Mobile Dienste

Hilfetelefon
Gewalt gegen Frauen

Hospizgruppe Königsbronn

Friedhofsverwaltung / 
Bestattungen

Ökumenische Nachbarschafts-
hilfe Königsbronn
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Schwarzes Brett

Veranstaltungen von 12. März bis 18. März 2021

Sonntag, 14. März
08.00 – 18.00 Uhr Landtagswahl in den Wahllokalen

Donnerstag, 18. März
19.00 Uhr Gemeinde, Gemeinderatssitzung, Hammerschmiede

Abfallkalender

Folgende Abfuhrtermine finden in  
Königsbronn, Itzelberg, Ochsenberg 
und Zang statt.

Freitag, 19. März
Gelber Sack 

Öffnungszeiten
Wertstoff-Zentrum, Wiesenstraße:  
Dienstag von 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
2. Samstag im Monat von 8.00 – 11.30 Uhr

Glückwunschtafel

Wir beglückwünschen sehr herzlich alle Mitbürgerinnen und Mitbürger,
die in dieser oder der nächsten Woche ihren Geburtstag feiern können.

Namentlich gratulieren wir insbesondere unseren 70 Jahre alten und älteren
Einwohnern.

14.03. Helmut Tecini, Königsbronn, zum 85.
17.03. Günter Herrel, Königsbronn, zum 75.
17.03. Maritta Lorenz, Königsbronn Ortsteil Zang, zum 75.

Kommunales Testzentrum in Königsbronn 

Die Gemeinde bietet in der Hammerschmiede kostenlose Schnelltests an.

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr und 
von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr.

Telefonische Voranmeldung für die Testungen unter Telefon 07328/9625-42 von 
Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr.

Wichtige Informationen zur Corona-Lage
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Richtig Hände waschen

Hände 
befeuchten

1

4

2

5
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Zwischen den 
Fingern waschen

Seife 
verteilen

Seife
abspülen

Hände gründ-
lich einseifen

Hände sorgfäl-
tig abtrocknen
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Altpapiersammlung 

Die nächste Altpapiersammlung findet 
am Samstag, 20. März 2021, in Königs-
bronn, Itzelberg, Ochsenberg und Zang 
statt.

Gesammelt wird in Königsbronn vom 
Musikverein, in Itzelberg von der Tennis-
abteilung, in Zang vom Sportverein Zang 
und in Ochsenberg wird die Sammlung 
vom Deutschen Roten Kreuz und der Frei-
willigen Feuerwehr Abteilung Ochsenberg 
durchgeführt.

Denken Sie bitte daran, dass die Pakete 
nicht zu schwer werden. Zeitungen, Illus-
trierte, Kataloge, Kartons müssen bis spä-
testens 8.00 Uhr am Straßenrand handlich 
gebündelt bereitgelegt werden.

Organsierte Kreisputzete fällt 
dieses Frühjahr aus wegen der 
Corona-Auflagen und Kontaktbe-
schränkungen 

Der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb er-
muntert jedoch engagierte Bürger zum 
Abfallsammeln im privaten Rahmen, 
allerdings unter Einhaltung der Corona-
Bestimmungen.

Alle Städte und Gemeinden im Landkreis 
haben sich in den vergangenen Jahren – 
gemeinsam mit Schulen, Vereinen, Kin-
dergärten und Tausenden engagierter, 
freiwilliger Bürgerinnen und Bürgern – 
vorbildlich an der Kreisputzete beteiligt. 
Sie haben während der Putzete Straßen, 
Plätze, Gewässer, Wiesen und Wälder von 
wild herumliegendem Abfall befreit. Doch 
dieses Jahr ist alles anders. Wegen der Be-
schränkungen von Kontakten sind sämtli-
che organisierten Sammelaktionen auf Eis 
gelegt. Gilt es doch, zuvorderst die Corona-
virus-Pandemie einzudämmen. Und dabei 
nehmen die negativen Auswirkungen des 
so genannten Litterings, – also des achtlo-
sen Fallenlassens von Abfällen in Umwelt 

Einladung zur Sitzung des 
Gemeinderates am 
18.03.2021, um 19.00 Uhr, 
in der Hammerschmiede, 
großer Saal

Tagesordnung

1. Bekanntgaben

2.  Bekanntgabe von in nichtöffentli-
cher Sitzung gefassten Beschlüssen

3.  Neubau Verwaltungsgebäude Forst-
BW, Stürzelweg 10a, Itzelberg – Vor-
stellung des Bauvorhabens sowie 
Beratung und Beschlussfassung 
über die Erteilung des gemeindli-
chen Einvernehmens

4.  Aufstellung des Bebauungsplanes 
Oberkochen Süd Teil III der Stadt 
Oberkochen

 •  Frühzeitige Beteiligung der Ge-
meinde Königsbronn im Rahmen 
des Verfahrens nach § 4 Abs. 1 
BauGB

5.  Bausachen

6. Vergabe
 •  Anmietung einer Containeranlage 

zur Nutzung als Corona-Schnell-
testzentrum

7.  Feststellung der Jahresrechnung 
2019 der Gemeinde Königsbronn

8.  Überplanmäßige Ausgabe des Be-
triebskostenzuschusses 2021 an die 
evangelischen Kindergärten Königs-
bronn

9. Annahme von Spenden

10. Verschiedenes

11. Anfragen

Alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger sind zu dieser Sitzung herzlich 
eingeladen.

gez.

Michael Stütz
Bürgermeister

Hinweis:
Die Sitzungsunterlagen für die öffent-
lichen Tagesordnungspunkte werden 
bei Beginn der Gemeinderatssitzung 
für die Zuhörer/-innen in der Ham-
merschmiede ausgelegt.

Amtliche Bekanntmachungen

Sprechstunde der Integrations-
manager

Die Sprechstunde für Geflüchtete und Eh-
renamtliche des Flüchtlingskreises kann 
aktuell nur nach Terminvergabe stattfin-
den. Bitte wenden Sie sich hierzu an Frau 
Selcuk oder Herrn Günther, erreichbar un-
ter integration@heidenheim.de oder Tel. 
07321/2772240.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

zwei in Vollzeit arbeitende Männer (43 
und 32 Jahre alt) suchen jeweils eine 
1 – 2-Zimmer-Wohnung in der neuen Hei-
mat Königsbronn. 

Gerne können Sie diesbezüglich Frau  
Selcuk (Tel. 0151/57209499) oder Herr 
Günther vom Integrationsmanagement 
(Tel. 0162/2649198) kontaktieren. 

Kreisabfallwirtschafts-
betrieb Heidenheim

Beachten Sie bitte die Mund- 
Nasen-Schutz-Pflicht und tragen 

Sie eine medizinische Maske!
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und Natur – derzeit keineswegs ab, son-
dern leider noch zu. Liegen doch immer 
mehr Take-away Einwegverpackungen 
wegen des Lockdowns auf Parkplätzen und 
Straßengräben herum. Deshalb ist dem 
Kreisabfallwirtschaftsbetrieb ein wichtiges 
Anliegen, für einen sauberen Landkreis 
Heidenheim und eine konsequente Abfall-
vermeidung sowie eine umweltgerechte 
Abfallentsorgung viele MitstreiterInnen 
zu gewinnen. Alle umweltbewussten Ein-
wohner, die sich aktiv für eine müllfreie 
Umwelt engagieren wollen, sind mithin 
aufgerufen, sich bei Spaziergängen mit 
den eigenen Haushaltsmitgliedern den 
wild herumliegenden Abfällen anzuneh-
men, diese einzusammeln und zu ent-
sorgen. „Wer bei dieser praktischen Um-
weltschutz-Aktion mitmachen möchte, 
kann sich gerne auch beim Kreisabfallwirt-
schaftsbetrieb melden, falls Handschuhe, 
Abfallsäcke oder Greifzangen gewünscht 
sind“, ermuntert stellvertretende Betriebs-
leiterin Bärbel Hörger. „Allerdings sollten 
Eltern und Erwachsene stets aufmerksam 
darauf achten, dass mitsammelnde Kinder 
keine gefährlichen Abfälle wie Glasscher-
ben anfassen. Und bitte schließen Sie sich 
nicht mit anderen Sammelnden zusam-
men, damit die geltenden Corona-Regeln 
eingehalten werden können. Der Kreisab-
fallwirtschaftsbetrieb wird – wie bislang 
auch – die Kosten für die umweltgerech-
te Entsorgung der gesammelten Abfälle 
übernehmen.“

Anfragen werden unter der Rufnummer 
07321/9505-18 oder per E-Mail b.hoer-
ger@abfallwirtschaft-heidenheim.de ent-
gegengenommen.

Jeder Sammler bekommt auch dieses Jahr 
wieder ein kleines Geschenk vom Kreisab-
fallwirtschaftsbetrieb.

Informationen zum Verbotszeit-
raum des Hecken- und Baum-
schnitts

Mit dem 1. März beginnt nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz wieder der jährliche 
Verbotszeitraum, in dem Hecken, lebende 
Zäune, Gebüsche oder andere Gehölze 
nicht abgeschnitten, auf den Stock ge-
setzt oder beseitigt werden dürfen. Dies 
gilt auch für Bäume, die außerhalb des 
Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder 
gärtnerisch genutzten Grundflächen wie 
zum Beispiel Flächen des Erwerbsgarten-
baus, private Zier- und Nutzgärten oder 
öffentliche Grünanlagen, stehen. Der Ver-
botszeitraum dauert bis zum 30. Septem-
ber. Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen 
die genannten Verbote verstößt, handelt 
ordnungswidrig. Erlaubt sind weiterhin 
schonende Form- und Pflegeschnitte zur 
Beseitigung des jährlichen Zuwachses der 
Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von 
Bäumen. Zu beachten ist, dass weiter-
gehende Vorschriften unberührt bleiben. 
Dies betrifft insbesondere den Schutz von 
Streuobstbeständen und den Artenschutz. 
Das Entnehmen, Beschädigen oder Zer-
stören von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten wildlebender Tiere der besonders 
geschützten Arten, wie zum Beispiel Vo-
gel- und Fledermausarten, ist verboten. 
Daher ist bei der Hecken- und Baumpflege 
auf Vogelnester und vorhandene Höhlen 
zu achten. Der Schutz von Höhlenbäumen 
ist nicht an die momentane Anwesenheit 
der bewohnenden Tiere gebunden. Weite-
re Informationen gibt es bei der unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Hei-
denheim unter Tel. 07321/321-1371. 

Vom Brei an den Familientisch

Online-Veranstaltung für Eltern von 
Kleinkindern

Das Forum Ernährung HDH bietet am Mitt-
woch, 17. März 2021, von 9.30 Uhr bis 
11.00 Uhr, eine Online-Veranstaltung für 
Eltern von Kleinkindern an. Gudrun Künzel, 
Diätassistentin und BeKi-Referentin, gibt 
praxistaugliche Infos und Tipps für eine 
kindgerechte Kost ab etwa zehn Monaten. 
Rund um den ersten Geburtstag wollen 
Kleinkinder am Familienessen teilnehmen. 
Sie sollen sehen und probieren, was Eltern 

und Geschwister essen. Ganz nebenbei 
lernen sie Tischmanieren und vieles mehr. 
Für das Online-Seminar bekommen die 
Interessenten per E-Mail am Vortag einen 
Link zugeschickt. Während der Veranstal-
tung können die Teilnehmer Fragen stellen 
und untereinander Erfahrungen austau-
schen. Die Teilnahme ist kostenlos. Info-
Materialien werden auf Wunsch anschlie-
ßend per Post versandt. Eine Anmeldung 
ist bis spätestens Montag, 15. März, per 
E-Mail an landwirtschaft@landkreis-hei-
denheim.de erforderlich.

Ausschreibung REACT-EU-Mittel 
im Rahmen des Europäischen 
Sozialfonds 

Projektförderanträge können bis spä-
testens 31. März 2021 eingereicht wer-
den 

Die COVID-19-Pandemie hat auch in Ba-
den-Württemberg Auswirkungen auf das 
Wirtschaftswachstum und die Beschäfti-
gung. Die unmittelbaren und mittelbaren 
Wirkungen werden sich in den nächsten 
Jahren zeigen. 
Vor diesem Hintergrund hat die EU-Kom-
mission unter anderem die Initiative RE-
ACT-EU mit dem Ziel „Investition in Wachs-
tum und Beschäftigung“ entwickelt. Im 
Rahmen des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) in Baden-Württemberg soll die Initia-
tive in den Jahren 2021 und 2022 durch die 
Förderung von Projekten und Programmen 
umgesetzt werden. Konkret verfolgt RE-
ACT-EU die Ziele, die Digitalisierung in den 
Bereichen Soziales, Gesundheit und Pflege 
voranzutreiben, Armut und Ausgrenzung 
zu bekämpfen sowie Beschäftigung, Wirt-
schaft und Kultur zu unterstützen.
Im Rahmen der regionalen Förderung auf 
Ebene der Stadt- und Landkreise soll RE-
ACT-EU zielgerichtet und an den regiona-
len Bedarfen orientiert umgesetzt werden. 
Im Landkreis Heidenheim wird nach Ab-
stimmung im regionalen ESF-Arbeitskreis 
daher das Ziel „Bekämpfung von Armut 
und Ausgrenzung“ verfolgt. Dabei sollen 
insbesondere folgende Personengruppen 
besonders gefördert werden: Schülerinnen 
und Schüler aus Gesamtschulen, Werkreal- 
und Realschulen, bei denen droht, dass 
sie den Anschluss verlieren bzw. Schüle-
rinnen und Schüler aus diesen Schularten, 
die den Anschluss bereits verloren haben; 
Schülerinnen und Schüler aus Familien mit 
niedrigem Einkommen; Schülerinnen und 
Schüler, die von einem Elternteil erzogen 

Werfen Sie die Wertstoffe
sauber und getrennt in die 
vorgesehenen Container
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werden sowie Schülerinnen und Schüler 
am Übergang von Schule in Ausbildung 
oder Beruf.
Zur Förderung entsprechender regionaler 
Projekte stehen dem Landkreis Heiden-
heim in den Jahren 2021 und 2022 REACT-
EU-Mittel in Höhe von einmalig 190.000 
Euro zur Verfügung. Projekte können mit 
bis zu 100 Prozent aus REACT-EU-Mitteln 
gefördert werden. Eine Kofinanzierung ist 
demnach nicht notwendig, aber möglich. 
Die planmäßige Zahl der Teilnehmenden 
liegt bei mindestens zehn Personen je Vor-
haben.
Für die Förderung im Rahmen des ESF gilt 
der Grundsatz, dass die Querschnittsziele 
Gleichstellung von Männern und Frauen, 
Chancengleichheit, Nichtdiskriminierung 
und Nachhaltigkeit berücksichtigt werden 
müssen. Ebenso ist ein hoher Innovations-
gehalt der Maßnahmen gewünscht.
Antragsberechtigt sind juristische Perso-
nen des öffentlichen oder privaten Rechts 
sowie (teil-)rechtsfähige Personengesell-
schaften. Ausgeschlossen von einer An-
tragstellung sind Behörden des Bundes 
und der Länder, Unternehmen, über deren 
Vermögen ein Insolvenzverfahren bean-
tragt oder eröffnet worden ist, natürliche 
Personen und nicht rechtsfähige Perso-
nenvereinigungen. Ein Rechtsanspruch auf 
Förderung besteht nicht.
Projektförderanträge können bis spätes-
tens 31. März 2021 (Ausschlussfrist) ein-
gereicht werden. Dies ist ausschließlich 
mit dem webbasierten ELAN Antrags-
verfahren möglich. Zugang zu ELAN und 
weitere Informationen hierzu sowie zu 
REACT-EU, zum ESF und der neuen Förder-
periode, insbesondere die Auswahlkrite-
rien für Projekte, sind unter www.esf-bw.
de zu finden. Es wird darum gebeten, eine 
Mehrfertigung des Förderantrages bei der 
Geschäftsstelle ESF Landkreis Heidenheim 
einzureichen. 
Das Grundlagenpapier zur REACT-EU-Initia-
tive 2020 mit Details zur Ausgangslage, 
Antragstellung und Projektdurchführung 
sowie weitere Informationen sind auf 
www.landkreis-heidenheim.de unter Pub-
likationen zu finden.
Für Fragen zum Thema REACT-EU steht Ih-
nen Stephanie Geiger, Regionale ESF-Ge-
schäftsstelle Landkreis Heidenheim, unter 
Tel. 07321/321-2563 und S.Geiger@Land-
kreis-Heidenheim.de gerne zur Verfügung.

Bis 31. März freiwillige Renten-
beiträge zahlen

Obwohl das neue Jahr schon längst begon-
nen hat, können in der Rentenversiche-
rung freiwillige Beiträge für 2020 noch 
bis 31. März 2021 rückwirkend gezahlt 
werden. Das teilt die Deutsche Rentenver-
sicherung (DRV) Baden-Württemberg mit. 
Freiwillig einzahlen können zum Beispiel 
selbstständig Tätige, Beamtinnen und 
Beamte sowie Hausfrauen/-männer. Wie 
hoch die freiwilligen Beiträge sein sol-
len, bestimmt man selbst: mindestens 
83,70 Euro und höchstens 1.283,40 Euro 
pro Monat sind zahlbar, wenn die Bei-
träge für 2020 gelten sollen. Höchstens 
1.320,60 Euro, wenn sie für 2021 entrich-
tet werden. Aber auch pflichtversicherte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 
50 können mit zusätzlichen Einzahlungen 
Abschläge ausgleichen und ihre Rente da-
mit erhöhen. Wie hoch in diesem Fall die 
Einzahlungen sein müssen, berechnet auf 
Wunsch der Rentenversicherungsträger. 
Für die Einzahlungen erhält man Ansprü-
che auf Rehabilitationsleistungen und 
Schutz für Hinterbliebene. Darüber hin-
aus erhöht man den Anspruch auf eine 
Altersrente und unter besonderen Vor-
aussetzungen auch die Anwartschaft auf 
eine Erwerbsminderungsrente. Aber auch 
die Rendite der gesetzlichen Rentenversi-
cherung kann sich sehen lassen: Für Ab-
schlagseinzahlungen zum Beispiel in Höhe 
von 5.000,00 Euro schreibt die DRV derzeit 
Ansprüche von 22,12 Euro monatlich brut-
to gut. 

Allerdings sollten Interessierte vor der Ein-
zahlung beachten, dass man sich im Ge-
gensatz zu vielen privaten Vorsorgeformen 
bei der gesetzlichen Rente das eingezahl-
te Kapital nicht vorzeitig wieder auszahlen 
lassen kann. Bei Tod besteht jedoch in der 
Regel für die Eheleute oder eingetrage-
nen Lebenspartnerinnen und -partner ein 
Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente. 
Auch Kinder im Alter unter 27 Jahren, die 
sich noch in Ausbildung befinden, sind 
durch Waisenrenten abgesichert. 
Aus steuerlichen Gründen können die zu-
sätzlichen Einzahlungen in die gesetzliche 
Rentenversicherung ebenfalls interessant 
sein. Sie können als Altersvorsorgeauf-
wendungen steuerlich geltend gemacht 
werden. Dafür muss die Rente im Alter 
versteuert werden. Ebenso zahlen Rentne-
rinnen und Rentner Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträge aus den Einnahmen. 
Da derzeit pandemiebedingt keine persön-
lichen Beratungen in den Regionalzentren 
und Außenstellen der DRV Baden-Würt-
temberg stattfinden können, sollten sich 
Interessierte entweder per Video beraten 
lassen oder sich telefonisch an die DRV 
wenden (Kontaktdaten unter www.deut-
sche-rentenversicherung-bw.de). 
Mehr Informationen rund um die frei-
willigen Beiträge enthält die kostenlose 
Broschüre „Freiwillig rentenversichert: 
Ihre Vorteile“. Die Broschüre „Flexibel in 
den Ruhestand“ beschreibt die freiwillige 
Beitragszahlung für Arbeitnehmer ab 50. 
Weitergehende Informationen zum The-
ma Steuern finden Interessierte in „Ver-
sicherte und Rentner: Informationen zum 
Steuerrecht“. Die Broschüren können von 
der Internetseite www.deutsche-renten-
versicherung-bw.de heruntergeladen oder 
als Papierversion bestellt werden (Tel. 
0721/825-23888 oder E-Mail: presse@
drv-bw.de).

BITTE halten Sie genügend Abstand!!

1,5 bis 2 m
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Arbeitskreis 2, Ökologie

Der Arbeitskreis 2, Ökologie erhielt von der 
Süddeutschen Zeitung die Genehmigung 
folgende interessante Information abzu-
drucken:

SZ Süddeutsche Zeitung, Bauen & Wohnen, 
13.02.2021, München Seite 41, Nord Seite 
41, Bayern Seite 41, Deutschland Seite 41

Licht aus!

Weil LED-Lampen günstig sind, werden 
immer mehr Häuser, Gärten und Gara-
gen hell beleuchtet. Nicht nur für viele 
Tiere wird das zu einem Problem.

von Ramona Dinauer, Süddeutsche Zeitung

Etwa hundert Meter oberhalb des Chiem-
sees stapft Manuel Philipp durch den 
Schnee. Die Sonne ging bereits vor Stun-
den unter. Der Mond ist von Wolken ver-
deckt. Die nächste Glühbirne brennt Kilo-
meter weit entfernt. Und doch ist es hier 
alles andere als dunkel. Am Gipfel der Rat-
zinger Höhe angekommen, blickt Philipp 
besorgt auf die Lichtglocke über dem Ort 
Prien herunter. Mit seiner Initiative „Paten 
der Nacht“ setzt er sich für ein Umweltpro-
blem ein, das bislang weniger Beachtung 
fand – Lichtverschmutzung. Jedes Jahr wer-
den die Nächte auf der Erde um etwa zwei 
Prozent heller. Die Intensität von künstli-
chem Licht und die damit beleuchtete Flä-
che wird immer größer. 

Ein Grund dafür sind auch Hausbesitzer, die 
ihre Gärten, Fassaden und Garagen groß-
flächig beleuchten. LED-Lampen sind in 
den vergangenen Jahren immer billiger 
geworden und verbrauchen so wenig Ener-
gie, dass der Stromverbrauch oft kaum ins 
Gewicht fällt. In Steingärten, auf Balkonge-
länder, vor das Fenster: Überall wurden für 
ein paar Euro Lichtleisten angeklebt.

Besonders Vögel und Insekten leiden dar-
unter, erklärt Maja Grubisic, die am Leibniz-
Institut für Gewässerökologie und Binnen-
fischerei in Berlin die ökologischen Folgen 
von Lichtverschmutzung erforscht. „Licht 
ist seit Milliarden von Jahren ein wichtiges 
Signal in der Natur. Alle Organismen haben 

sich darauf eingestellt. Nachtaktive Insek-
ten zum Beispiel sind auf den Kontrast zwi-
schen Dunkelheit und natürlichem Licht, 
wie Mond und Sternen angewiesen“, sagt 
sie. Sehen die Tiere nachts mehrere in-
tensive Lichtquellen, können sie sich nicht 
orientieren. Statt vom Mond fühlen sich 
die Insekten von künstlichen Lichtern an-
gezogen, fliegen verwirrt um den Schein-
werfer und fallen zum Teil vor Erschöpfung 
zu Boden. Oder sie werden schneller von 
Räubern gefangen oder finden ihre Nah-
rungsquellen nicht mehr. Über die Hälfte 
aller Insekten sind nachtaktiv. Darunter 
auch Motten und Nachtfalter, die mit ihrer 
nächtlichen Bestäubung von Blüten die 
Arbeit der tagaktiven Bienen ergänzen.

Um den Insekten das Nachtleben zu er-
leichtern, hilft oft schon die richtige Glüh-
birne. „Insekten fühlen sich stärker von 
blauem kurzwelligem Licht angezogen“, 
sagt Grubisic, „daher täte man ihnen mit 
warmem Licht einen Gefallen.“ Mit we-
niger als 3.000 Kelvin hat ein Licht eine 
wärmere und damit umweltfreundlichere 
Farbtemperatur, die auch dem Menschen 
hilft. Denn besonders kaltes, weißes Licht 
hemmt das Schlafhormon Melatonin. Grel-
le LEDs und helle Bildschirme schaltet 
Grubisic daher einige Stunden vor dem 
Schlafengehen ab. Ab 21.00 Uhr dimmt 
die Forscherin langsam ihre Lampen, um 
besser schlafen zu können.

Oftmals seien sich Verbraucher der Wirkung 
des kalten Lichts nicht bewusst und achte-
ten nicht auf die Farbtemperatur, sagt Gru-
bisic. Viel präsenter bewerben Baumärkte 
und Elektrogeschäfte den geringen Strom-
verbrauch der Leuchtmittel. Wenn auch nur 
um wenige Prozentpunkte, ist der bei wei-
ßen LEDs niedriger. Dabei eignen sich LEDs, 
richtig eingesetzt für die Eindämmung der 
Lichtverschmutzung und gleichzeitig als 
machtvolles Gestaltungsmittel, sagt Tho-
mas Römhild, Professor für Lichtplanung 
an der Hochschule Wismar. Mit Außenbe-
leuchtung könne man die Architektur eines 
Hauses, die Gestaltung des Gartens schön 
inszenieren. Schlecht installiert können 
Lichter jedoch auch mit der Architektur bre-
chen. Strahlen sie zum Beispiel nicht ent-
lang der Kanten eines Erkers, sondern in 
alle Richtungen, dann nehmen sie dem Ele-
ment die Tiefe. „Besser setzt man Akzente, 
als großflächig zu beleuchten“, sagt Röm-
hild. Bevor man Außenbeleuchtung kauft, 
solle man sich fragen: Wie wirkt es aus der 
primären Perspektive? Und wie kommuni-
ziert das Haus mit der Umgebung?

Zu laut kommuniziert die Beleuchtung vie-
ler Häuser mit der Umwelt, findet Manu-
el Philipp. Vielerorts gleiche Beleuchtung 
mit mehr als 3.000 Kelvin einem grellen 
Schrei. Bei einer seiner Rundfahrten durch 
Prien am Chiemsee hält er Ausschau nach 
neu installierter Außenbeleuchtung. Immer 
wieder blenden kaltweiße Strahlen durch 
die Windschutzscheibe. Mal sind es Schein-
werfer eines Autohauses, die bis zum Mor-
gengrauen brennen. Mal auf die Fahrbahn 
gerichtete Strahler eines Geschäfts. Mit 
vielen Anwohnern und Ladenbesitzern hat 
Philipp bereits gesprochen. „Oft wissen die 
Menschen schlichtweg nicht, dass das ein 
Umweltproblem ist und wie man Außen-
beleuchtung besser anbringt“, sagt der 
Physiker. An fast jeder Straßenecke passiert 
er einen zu hellen Lichtkegel. Vor einem 
Mehrfamilienhaus parkt Philipp sein Auto. 
Ein Weg in den Garten ist mit Pollern be-
leuchtet, die nicht nur Weg, sondern Wiese 
erhellen. Am Hauseingang sind Strahler in 
den Boden eingelassen. Sie blenden die 
Ankommenden, statt den Weg zu beleuch-
ten. „Zunächst sollte man sich fragen, wo 
die Beleuchtung für die Sicherheit relevant 
ist. Man muss sehen, wo man hingeht. 
Aber das erreicht man vor allem mit we-
niger, auf den Boden gerichteter Beleuch-
tung“, erklärt Philipp. Lampen am Eingang 
sollten mit Bewegungsmeldern gekoppelt 
werden und nur auf Menschen im Grund-
stück reagieren und nicht etwa auf vorbei-
fahrende Autos – so geht das Licht nur dann 
an, wenn man es tatsächlich braucht.

Ein paar Straßen weiter hält Philipp vor 
dem alten Rathaus. Die gesamte Fassade 
leuchtet in kaltweißen Mustern aus LED-
Strahlern. Mal prangt dort eine meterho-
he Blume aus Licht und Schatten, an die-
sem Abend sind es Schneeflocken. Von 
23.00 Uhr bis zur Morgendämmerung muss 
hier, wie an allen öffentlichen Gebäuden, 
die Außenbeleuchtung ausgeschaltet blei-
ben. So steht es seit August 2019 im bay-
erischen Immissionsschutzgesetz. In den 
meisten Bundesländern sind „vermeidbare 
Lichtemissionen“ nicht geregelt. Auch auf 
Bundesebene gab es bislang noch kein Ge-
setz zur Bekämpfung der Lichtverschmut-
zung. Am vergangenen Mittwoch dann der 
erste Schritt: Das Kabinett verständigte sich 
auf ein Gesetzespaket zum Insektenschutz. 
Neben dem Verbot des Pflanzenschutzmit-
tels Glyphosat ab 2024 sollen Straßenla-
ternen oder Werbetafeln so gestaltet sein, 
dass sie keine Insekten anlocken. Priva-
te Beleuchtung bleibt unreguliert. Umso 
wichtiger sei es, sagt Philipp, dass Verbrau-
cher freiwillig ihre Beleuchtung anpassen. 
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Ein Testlauf könnte die von den „Paten der 
Nacht“ initiierte „Earth Night“ sein. Am 
7. September plädiert die Aktion dafür, 
ab 22.00 Uhr künstliches Licht zu reduzie-
ren. Für eine dunkle Nacht im Jahr. Philipp 
hofft, dass diese Nacht verdeutlicht, wie 
überflüssig viele brennende Lampen nach 
22.00 Uhr sind. „Läuft irgendwo Wasser 
aus, würde man das Leck flicken oder das 
Wasser abstellen“, sagt Philipp, „bei Licht 
gibt es dieses Bewusstsein noch nicht.“ 

Oft sind Lampen falsch installiert. Das Licht 
streut dann in jede Richtung. Besonders 
problematisch: Lampen, die in den Him-
mel strahlen. Da sind sich Lichthersteller 
wie Umweltschützer einig. Sie ziehen In-
sekten noch stärker an und tragen mehr 
Helligkeit zur Lichtglocke einer Stadt bei. 
Strahlen Scheinwerfer in das Blätterkleid 
einer Pflanze, gaukelt ihr das Licht einen 
veränderten Rhythmus vor. Als Rückzugs-
ort für Tiere wird die erleuchtete Pflanze 
unattraktiv. In Slowenien beispielsweise 
darf Licht an vielen Orten nicht in den obe-
ren Halbraum abstrahlen. Skybeamer und 
Bodenleuchten sind ganz verboten.

Wer also bei seiner Außenbeleuchtung 
Lichtverschmutzung vermeiden möchte, 
sollte vor allem darauf achten, dass Lich-
ter nicht nach oben, sondern zielgerichtet 
strahlen. Bereits installierte Lampen kön-
nen in der oberen Hälfte abgedeckt wer-
den. Bei Strahlern lässt sich oftmals der 
Neigungswinkel anpassen. Leuchten an 
der Fassade sollten idealerweise nur nach 
unten leuchten, wenn auch viele Modelle 
in beide Richtungen abstrahlen. 

Letzten Endes entscheidet der Verbraucher, 
wie viel Licht er installieren möchte. Wand-
leuchten mit Lichtkegeln nach oben und 
unten seien gerade im Trend, sagt Carlotta 
Schmid, Expertin für Außenbeleuchtung 
bei Signify, ehemals Philips Lighting. Als 
einer der größten Leuchtmittel-Hersteller 
in Europa macht Signify den Großteil sei-
ner Umsätze mit LEDs. Nachteil der LEDs 
war lange, dass sie nur in kalten Farbtem-
peraturen erhältlich waren oder vor allem 
mit weißem Licht als stromsparend ange-
priesen wurden. Schmid empfiehlt daher 
smarte Außenbeleuchtung. „Mit dem rich-
tigen System kann man seine Leuchten an 
die Tages- und Jahreszeit anpassen. Und 
auch automatisch ausgehen lassen, wenn 
man sie nicht braucht“, sagt sie. Das sei ei-
ner der vielen Vorteile der LEDs. Man kann 
ihre Strahlen gut lenken, sie sind energie-
effizient, in unterschiedlichen Farben und 
Stärken einstellbar. Zwar seien Energieeffi-

zienz und Umweltschutz wichtig, müssten 
sich jedoch mit den Wünschen der Kunden 
vereinbaren lassen. 

Zurück auf der Ratzinger Höhe. Im Süden 
leuchtet die Lichtglocke von Prien immer 
heller. Im Norden könne man sogar die 
Lichtkuppel über München erahnen, sagt 
Philipp. Auch aus der Ferne bringt die zu-
nehmende Lichtemission Ökosysteme 
durcheinander. Zugvögel lassen sich von 
den Lichtglocken leiten, verlassen ihre ge-
wohnte Route und kommen zu spät an 
der nächsten Futterquelle an. Doch nicht 
nur die Tiere stören sich an dem bis in den 
Himmel gestreuten Licht. In der Astronomie 
erkannte man Lichtverschmutzung noch 
vor den Umweltforschern als Problem. 
Denn die künstlichen Lichter strahlen mit 
den Sternen um die Wette. Nur in eigens 
eingerichteten Sternenparks lassen sich 
die Himmelskörper noch gut beobachten. 
Künstliche Lichter innerhalb der Parks dür-
fen eine Farbtemperatur von 3000 Kelvin 
nicht überschreiten. Glücklicherweise seien 
wärmere Leuchten, anders als in Südeuro-
pa, im grauen Deutschland ohnehin be-
liebter. Zu kalter Luft brauche es nicht noch 
kaltes Licht, sagt Lichtgestalter Römhild.

Die richtige Farbtemperatur, zielgerich-
tete Strahler, Bewegungsmelder: Schon 
kleine Maßnahmen helfen, die Umwelt 
zu schonen.

Unsere Musikschule ...
... für ein Leben mit Musik!

Jetzt anmelden!
Zum Beispiel wöchentlicher Einzelunterricht 
zu 30 Minuten für monatlich nur 62,00 Euro!

Präsenzunterricht wieder möglich!

www.musikschule-oberkochen.de

Elektromotor bauen – Online Kurs
Geht das überhaupt online?! Natürlich 
nicht wie in der Werkstatt der Zukunfts-
akademie, aber mit einem speziell für die 
Teilnehmer*innen vorbereiteten Bausatz 
für zu Hause und einer Online-Einführung 
klappt das. Wer Interesse hat, kann sich 
anmelden: www.zak-heidenheim.de. Inte-
ressierte sollten mindestens die 6. Klasse 
besuchen. Der Kurs beginnt am Mittwoch, 
24.03.2021. Dieser Kurs wird von der Zu-
kunftsakademie Heidenheim e.V. angebo-
ten.

Evangelische 
Gesamtkirchengemeinde

Gottesdienste:

Sonntag, 14.03.2021
10.00 Uhr  Gottesdienst im ev. Ge-

meindehaus Königsbronn 
(Prädikant Joachim Richter)

  (Der Gottesdienst ist auch 
live oder in der Nachschau im 
Internet zu sehen. Den Link 
finden Sie auf der Homepage  
www.kirchengemeinde- 
koenigsbronn.de oder unter 
www.youtube.com/channel/

 UCoScMwZWmnh1K8McB10ZOlg/
 videos?view=57)

10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl 
in der Zanger Dorfkirche 
(Pfarrerin Dina Streib),  
s. Hinweis

Gottesdienst mit Abendmahl in der 
Zanger Dorfkirche
Am kommenden Sonntag ist es nach über 
einem Jahr endlich wieder soweit! In Zang 
wird im Gottesdienst zum Sonntag Lätare 
gemeinsam Abendmahl gefeiert. Natür-
lich werden dabei die notwendigen Hy-

Musikschule

Foto: Andreas Hug

Volkshochschule

Kirchliche Nachrichten
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gienemaßnahmen eingehalten. Die Ge-
meinde bleibt während des Abendmahls 
in den Bänken stehen, wer nicht teilneh-
men möchte, bleibt einfach sitzen. Die 
Abendmahlshelfer bringen Hostien und 
Traubensaft in Einzelkelchen mit desinfi-
zierten Händen und medizinischer Maske 
zur Gemeinde, die Gaben werden erst ge-
nossen, wenn der Mindestabstand wieder 
hergestellt ist. 
Für manch einen mag das unnötig kom-
pliziert klingen, aber nur so kann auch 
unter diesen besonderen Bedingungen 
trotz allem die Gemeinschaft untereinan-
der und mit Jesus Christus ganz leiblich er-
fahren werden. Bei Fragen darf man sich 
gerne an Pfarrerin Streib wenden (Tel. 
07328/921875).

Sonstige Veranstaltungen:
Der Konfi-Unterricht findet digital statt.

Vorschau:
Meditativer Abendgottesdienst
Am Sonntag, 21. März, findet um 18.00 Uhr 
in der kath. Kirche Mariä Himmelfahrt der 
meditative Abendgottesdienst statt. (s. 
Ökumenische Nachrichten)

Unser Pfarrbüro ist für Sie da:
www.kirchengemeinde-koenigsbronn.de

Das Pfarrbüro ist für den Publikumsverkehr 
geschlossen. 
Telefonisch erreichen Sie Pfarramtssekre-
tärin Anke Oberhäußer am Montag und 
Dienstag von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
am Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
unter Tel. 6216, E-Mail: Pfarramt.Koenigs-
bronn@elkw.de.
Kirchenpflegerin Iris Härlen erreichen Sie 
am Montag und Dienstag von 8.30 Uhr bis 
12.30 Uhr unter Tel. 9229791, E-Mail: Kir-
chenpflege.Koenigsbronn@elkw.de.
Pfarrer Burgenmeister erreichen Sie unter 
Tel. 9246898, E-Mail: Christoph.Burgen-
meister@elkw.de.

Die Zanger Dorfkirche ist jeden Mitt-
woch von 10.00 – 18.00 Uhr zur persön-
lichen Andacht geöffnet.

Evang. Pfarramt Zang
www.zang-evangelisch.de
Pfarrerin Dina Streib
Tel. 07328/921875
Dina.Streib@elkw.de

Im Pfarrbüro erreichen Sie
nach telefonischer Voranmeldung:
Pfarramtssekretärin Melanie Forell
Dienstag und Freitag 
von 9.45 Uhr bis 11.30 Uhr
Tel. 07328/921873
E-Mail: Pfarramt.Zang@elkw.de

Rosenkranzgebet: täglich um 17.00 
Uhr (wenn kein Abendgottesdienst 
stattfindet)

Freitag, 12.03.2021
09.00 Uhr  Eucharistiefeier

Sonntag, 14.03.2021
4. Fastensonntag
KOLLEKTE fürs Ketteler-Haus
10.30 Uhr   Eucharistiefeier – Familien-

gottes dienst 

Dienstag, 16.03.2021
18.00 Uhr  Stilles Gebet
18.30 Uhr  Eucharistiefeier 

Freitag, 19.03.2021
09.00 Uhr  Eucharistiefeier

Keine sonstige Veranstaltungen der 
Kath. Kirchengemeinde

Katholisches Pfarramt

Pfarrbüro:
Aalener Straße 42
89551 Königsbronn
Tel. 07328/6204 
MariaeHimmelfahrt.Koenigsbronn@drs.de

Regelmäßige Öffnungszeiten und Er-
reichbarkeit
Mo., Do., Fr., 10.00 – 12.00 Uhr
Di., 15.00 – 17.00 Uhr
In dringenden seelsorgerlichen Angele-
genheiten können Sie unter der Mobilnum-
mer 0152/05158347 eine/n pastorale/n 
Mitarbeiter/in aus der Seelsorgeeinheit 
erreichen.

Kirchenpflege Königsbronn
MariaeHimmelfahrt.Koenigsbronn@
nbK.drs.de
Kreissparkasse Heidenheim
IBAN: DE94 632500300000808219
BIC: SOLADES1HDH

Sprechzeit von Pfarrer Dietmar Krieg nach 
Vereinbarung möglich.
Pfarrer Dietmar Krieg, Brenzlestr. 32, 
89520 Heidenheim, Tel. 07321/64221,
dietmar.krieg@drs.de

Gemeindereferentin Ilse Ortlieb
Büro (i.d.R. Montag- und Freitagvormittag) 
Tel. 07328/922040
ilse.ortlieb@drs.de

Gemeindereferent Stefan Wietschorke
Telefon 07328 / 922039
stefan.wietschorke@drs.de 

Einladung in der Fastenzeit für ehren-
amtlich Engagierte und alle Interessier-
ten
Unter dem Motto „Du bist gerufen“ wer-
den vom 15. – 21. März Exerzitien im All-
tag in der Seelsorgeeinheit angeboten. 
Bei dieser inneren „Sinnreise“ werden die 
sieben Tagesimpulse jeweils am Vorabend 
per Mail verschickt. Die Teilnehmenden 
können sich also individuell eine geeigne-
te Zeit auswählen für eine etwas längere 
Betrachtungszeit.
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Homepage der Seelsorgeeinheit, wo Sie 
sich auch anmelden können unter: se-hei-
denheim-nord.drs.de/anmeldung.
Zum Auftakt sind alle eingeladen zu einem 
Gottesdienst am Sonntag, 14. März, um 
18.00 Uhr, in die St.-Bonifatius-Kirche in 
Schnaitheim.

Evangelische Kirchen-
gemeinde Königsbronn

Evangelische Kirchen-
gemeinde Zang

Katholische
Kirchengemeinde
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Wussten Sie, 
dass seit der Pflegereform im Jahr 2017 
bereits Menschen, deren Selbstständigkeit 
nur wenig beeinträchtigt ist, Anspruch auf 
Leistungen aus der Pflegeversicherung ha-
ben? 

Laut Statistischem Bundesamt tauchen 
etwa 160.000 Menschen überhaupt nicht 
in der Statistik auf, weil sie keinen Pflege-
grad beantragen. Oft ist den Betroffenen 
nicht einmal bewusst, dass sie Anspruch 
auf Leistungen hätten.

Pflegegrad 1 erhalten Menschen, die kör-
perlich, kognitiv oder psychisch beein-
trächtigt sind. Um eingestuft zu werden, 
müssen sie bei ihrer Pflegekasse einen 
Pflegegrad beantragen. 

Jedem Pflegebedürftigen steht ein mo-
natlicher Entlastungsbetrag in Höhe von 
125,00 Euro zu, den er für haushaltsna-
he Dienstleistungen, Alltags- und Pfle-
gebegleitungen oder Gruppenangebo-
te verwenden kann. Beispielsweise ist 
es möglich, sich Hilfe im Haushalt oder 
beim Einkaufen zu organisieren, eine Be-
wegungs- und Koordinationsgruppe für 
Demenzkranke zu besuchen oder sich zu 
einer Behörde oder zum Arzt begleiten. 
Mit Pflegegrad 1 besteht außerdem An-
spruch auf monatlich 40,00 Euro für Pfle-
gehilfsmittel zum Verbrauch, einen Zu-
schuss von 23,00 Euro pro Monat für einen 
Hausnotruf, eine umfassende individuelle 
Pflegeberatung sowie für Angehörige die 
kostenfreie Teilnahme an einem Pflege-
kurs. Weiterhin können Zuschüsse zur An-
passung des Wohnraums in Höhe von bis 
zu 4.000,00 Euro abgerufen werden, um 
beispielsweise eine barrierefreie Dusche 
einbauen zu lassen. 

Am 05.03. hatten die beiden Mannschaf-
ten in ihren Online-Ligen gegen Hambur-
ger Teams jeweils einen „schwarzen Tag“. 
Die „Erste“ unterlag Hamburg VII knapp 
mit 1,5:2,5; nur Jan Antusch konnte gewin-
nen, Ulrich Rissmann spielte remis. 

Die „Zweite“ kämpfte gegen Hamburg XII 
auf verlorenem Posten. Bei der 1:3-Nie-
derlage gewann lediglich Klaus Rissmann.
Damit stehen beide Mannschaften in ihren 
Ligen im Mittelfeld.

Sportergebnisse

Königsbronn

Schachfreunde

Freilaufende Hunde auf land wirt schaft lichen 
Flächen – Bitte um Rücksichtnahme!

Es ist wieder soweit: In der Natur setzt in diesen Wochen die Vegetation voll ein und 
mit ihr der Interessenskonflikt von Landwirten mit Hundehaltern. 

Auf der einen Seite steht das Tierschutzgesetz, welches Hunde u.a. einen artgerech-
ten Auslauf ermöglichen soll und auf der anderen Seite gibt es für die Landwirtschaft 
unten aufgeführte Gesetze, damit landwirtschaftlich genutzte Flächen in der Zeit zwi-
schen Saat oder Bestellung der Ernte, beim Grünland während der Zeit des Aufwuch-
ses und der Beweidung nicht betreten werden dürfen. 

Führen Sie die Auswirkungen – auch für Sie selbst als Verbraucher – z.B. beim Gemüse-  
und Salatanbau vor Augen, und haben Sie bitte Verständnis dafür, dass der Hundekot 
gerade in landwirtschaftlichen Grundstücken dazu führt, dass Erntegut verunreinigt 
werden kann, wenn der Kot nicht beseitigt wird. Für die auf solche Art betroffenen 
Landwirte zieht dies erhebliche finanzielle Einbußen nach sich und für Sie als Verbrau-
cher steht das Thema Appetitlichkeit ganz sicher im Vordergrund. 

Es ist Menschen untersagt, landwirtschaftliche Flächen während dieser Vegetations-
zeit zu betreten. Außerdem müssen Hundehalter den von ihren Hunden abgelegten 
Kot entfernen. Sonst drohen, je nach Ausmaß des Schadens, empfindliche Ordnungs-
strafen (s.u.).

Ungeachtet dieser Vorschriften sollten wir alle uns jedoch bewusst machen, dass nur 
durch gegenseitige Rücksichtnahme ein konfliktfreies Miteinander möglich ist. Die 
freundliche Bitte von Seiten des Landwirts und das Einhalten der Kotaufnahmepflicht 
vonseiten des Hundehalters würden zur Vermeidung von Fronten und zu einer ent-
spannteren Situation im Frühling beitragen. 

Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), neu gefasst seit 2015:
§ 44 Abs. 2: Landwirtschaftlich genutzte Flächen dürfen während der Nutzzeit nur 
auf Wegen betreten werde. Als Nutzzeit gilt die Zeit zwischen Saat oder Bestellung 
und Ernte, bei Grünland die Zeit des Aufwuchses und der Beweidung. Sonderkulturen, 
insbesondere Flächen, die dem Garten-, Obst- und Weinbau dienen, dürfen nur auf 
Wegen betreten werden. 
§ 44 Abs. 4: Wer die freie Landschaft betritt, ist verpflichtet, von ihm abgelegte Gegen-
stände und Abfälle wieder an sich zu nehmen und zu entfernen. 
§ 69 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3: Wer entgegen § 44 Absatz 2 landwirtschaftlich genutzte 
Flächen in der Nutzzeit oder Sonderkulturen außerhalb der Wege betritt.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 15.000,00 Euro geahndet wer-
den.

Vereinsberichte

Königsbronn

VdK Ortsverein
Königsbronn
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ZANG
Wohnhaus / Bauplatz 
von Privat gesucht.

Chiffre 02/2021

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

zwei in Vollzeit arbeitende Männer (43 und  
32 Jahre alt) suchen jeweils eine 1 – 2-Zimmer-
Wohnung in der neuen Heimat Königsbronn. 
Gerne können Sie diesbezüglich Frau Selcuk 
(Tel. 0151/57209499) oder Herr Günther vom 
Integrationsmanagement (Tel. 0162/2649198) 
kontaktieren. 

Vielen Dank!

KIZ+ Hilfen aus einer Hand - 
Mehr Geld für Familien mit 
kleinem Einkommen

Für Eltern und Familien, die: 
•  keine Leistungen vom Jobcenter bekom-

men
• Kindergeld beziehen
• ein kleines Einkommen haben
•  von Verdienstausfällen betroffen sind 

(Kurzarbeit)

Unterstützung und Beratung zu folgenden 
Themen:
• Kinderzuschlag
• Wohngeld
• Leistungen für Bildung und Teilhabe
•  Unterstützung bei der Entwicklung neuer 

beruflicher Perspektiven

Ihre Ansprechpartnerinnen:

Laura Klein 
Talstraße 90
89518 Heidenheim
Mobil: 0162/2742-250
l.klein@awo-heidenheim.de

Amelie Awiszus
Talstraße 90
89518 Heidenheim
Mobil: 0152/0324-7167
a.awiszus@awo-heidenheim.de

Das Projekt KiZ+ wird im Rahmen des Mo-
dellprogramms „Akti(F) – Aktiv für Fami-
lien und ihre Kinder“ durch das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales und den 
Europäischen Sozialfonds gefördert.

Bares Geld für die Rente

Im Laufe des ersten Quartals 2021 sollten 
Beschäftigte von ihren Arbeitgebern die 
Jahresmeldung für 2020 bekommen. Aus 
dieser Jahresmeldung geht hervor, wie 
lange die Arbeitnehmer beschäftigt wa-
ren und was sie verdient haben. Sie ist ein 
wichtiges Dokument für die Rentenversi-
cherung, weil aus diesen Daten die spä-
tere Rente berechnet wird. Die Deutsche 
Rentenversicherung Baden-Württemberg 
rät deshalb, alle Angaben genau zu prüfen 
und die Jahresmeldung gut aufzubewah-
ren. 

Wichtig sind Name, Geburtsdatum, An-
schrift, Versicherungsnummer, Dauer der 
Beschäftigung und Bruttoverdienst. Wer 
Fehler entdeckt, sollte sich umgehend an 
den Arbeitgeber oder die Krankenkasse 
wenden und die Jahresmeldung berich-
tigen lassen. Denn fehlerhafte Angaben 
können bares Geld kosten und eine zügige 
Berechnung der späteren Rente erschwe-
ren.

Sonstiges

Liebe Bezieher des 
Königsbronner Wochenblattes,
damit das Mitteilungsblatt zuverlässig 
und pünktlich zu Ihnen gelangt, sollte 
Ihre Hausnummer und Ihr Name am 
Briefkasten gut lesbar sein. Danke

Bitte halten Sie ausreichend Abstand
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Zipser GmbH
Heidenheimer Straße 100
73447 Oberkochen
Tel.: 07364 96600
Mail: info@zipser-gmbh.de
Web: www.zipser-gmbh.de

Heizkosten senken und das mit
erneuerbaren Energien?
Als zertifizierter Paradigma-Partner
in Ihrer Region haben wir die
passenden Lösungen für Ihr Zuhause.

Ökologisch. Konsequent. Heizen.

www.paradigma.de

UNENDLICH
WÄRME!

Unsere Werkstatt ist
weiterhin für Sie geöffnet!

Bleiben Sie gesund!

Dickenhaustraße 11 •  89520 Großkuchen
Telefon 0 73 67 91 90 36

www.reifenarnold.de • info@reifenarnold.de
Öffnungszeiten: 

Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr, Sa. 8.00 – 12 Uhr

Damit Sie sicher durch die Lagern Sie Ihre Reifen bei uns ein!

Lagern Sie Ihre Reifen bei uns ein!
Damit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch dieDamit Sie sicher durch die

Top-Preise & Top-Qualität

• PKW-Reifen
• Industriereifen
• Autoteile und Zubehör

• LKW-Reifen
• Motorradreifen
• HU + AU

Machen Sie einen
Termin bei uns!

T. 07367 
919036

Einlagerungsservice 
für Räder! Unsere Leistungen:

• Gear Tronic Automatikgetriebeölspülung
• Scheibenaustausch 

• Steinschlagreparatur 

Dickenhaustraße 11
89520 Heidenheim
Tel: 07367 919036

Fax: 07367 919038
info@reifenarnold.de
www.reifenarnold.de

Aalen · Ellwangen · Bartholomä

Der Erinnerung
        einen Ort geben

73566 Bartholomä · Tel. 07173 7919 ·

S T E I N W E R K S T A T T

Haschka.de

Wir sind für Sie da!
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Jetzt
bewerben

Struthstraße 17  
89551 Königsbronn- Zang
kueche@loewen-zang.de

07328/96270

Wir stellen ein:

- REINIGUNGSKRAFT
HOTELBEREICH 

(m/w/d)

- PRODUKTIONSMITARBEITER
FEINKOST
(m/w/d)

- SERVICEMITARBEITER
(m/w/d)

in Vollzeit oder Teilzeit
Anstellung ab dem 15.4. möglich

#RESTART
 IM JOB?

weitere 
Informationen

TAKE AWAY ANGEBOT.
GUTES AUS DER LÖWENKÜCHE

KW 10

VITAL BLATTSALATE 
mit grünem Spargel 

& gebackenem Demeter Ei
10,50 €

GEMISCHTER SALAT
mit Kartoffelsalat

5,50 €

WIDMANN´S ZWIEBELROSTBRATEN 
mit Maultäschle und Bratkartoffeln

20,00 €

SCHWÄBISCHES FESTTAGSESSEN
Rinder & Schweinemedaillons
 mit Pfeffer- & Pilzrahmsoße,

dazu Maultäschle, Spätzle und Bubenspitzle
19,50 €

GEBRATENES ZANDER & SAIBLINGSFILET
in Krustentierschaum, 

dazu wilder Brokkoli & Bärlauch Risotto
23,50 €

WIDMANN´S SPARE RIBS 
mit Cole Slaw und Ofenkartoffeln
11,50 €

GEFÜLLTE OSTALB LAMMBRUST 
in Gemüsejus, dazu Kräuterspätzle
18,50 €

HAUSGEMACHTE GEMÜSEMAULTÄSCHLE
mit Ziegenkäse - Schmelze
und Frühlingsgemüse
12,50 €

SCHOKOLADENKUCHEN
mit Himbeer-Quark Mousse
- kreiert von unseren „Young Chefs“
10,50 €

EIS AUS DER TRUHE  
Portions - oder Familienbecher 

BITTE 
VORBESTELLEN

WWW.WIDMANNS-ALBLEBEN.DE

07328/96270

SA. & SO.
12.00 - 19.00

FEINKOSTLADEN
DO-MO

GEÖFFNET

Gutes für 

DAHEIM
# T A K E A W A Y
# K O C H B O X E N
# DI N N E R@H OM E

EMPFEHLUNG

ROSA GEBRATENES 
REHNÜSSLE 

mit Kräuterhäubchen,
 dazu Schlehensößle

Selleriepüree 
und Kartoffeltörtchen

24,50 €

. . .  MEHR ALS NÄHEN

Wir freuen uns, 
Sie wieder zu den 

gewohnten 
Öffnungszeiten 

begrüßen zu dürfen.

Neue Regia Sockenwolle 
eingetroffen

Color 100 gr 7,45 €

Heidenheimer Straße 4
73447 Oberkochen
Tel. 0 73 64 / 66 67

Fax 0 73 64 / 41 23 0

Das Print-Werk in Unterkochen
Egal welches Format, wieviel Seiten oder Farben. Wir machen alles möglich. Auf Wunsch bis zum Postversand.

Pfromäckerstr. 4 · 73432 Aalen · Tel. 0 73 61  8 86 86 · info@druckerei-zeller.de



Seite 15Donnerstag, 11. März 2021 Königsbronner Wochenblatt

Party-Service - 
alles für Ihr Fest!

Fleisch- und Wurstwaren 
aus eigener Herstellung

Inhaber: 
Peter Vogel

Brenzquellstraße 6

89551 Königsbronn 
Tel. 07328-919246
Fax 07328-919247

Angebot der Woche:
gültig vom 11.03. bis 17.03.2021

Schweinehals 100 g € 1,09

Fleischspieße 100 g € 1,15

Putenschnitzel 100 g € 1,15

Schinkenspeck 100 g € 1,85

Bierwurst 100 g € 1,32

Fleischkäse 100 g € 1,05

Eiersalat 100 g € 1,09

Täglich warme Mittagessen zum
Mitnehmen oder Essen auf Räder.

Angebot gültig solange Vorrat reicht!

 89555 Steinheim · Zeppelinstraße 19 
Tel. 07329 -92 040 · info@kraft-steinheim.de

Bad
Heizung
Solar

    Komplettbäder

   Moderne Heizungen

 Solaranlagen

Kundendienst

Bauflaschnerei

Sanitäts haus
Johannes Bonn

Sanitätshaus Johannes Bonn GmbH
Aalener Str. 6, 89520 Heidenheim

Telefon 07321 660 61 60
www.sanitaetshaus-j-bonn.de

Kompressionsstrümpfe - Schuheinlagen - Bandagen
Orthesen - Prothesen - Rollatoren - Pflegehilfsmi�el
Badehilfen - Pflegebe�en - Rollstühle - Treppenli�e

der Dachdecker
der Zimmermann
der Altbauspezialist

• Komplette Dachsanierung
nach EnEv oder KFW

• Dachfenster, Dachgauben 
inkl. Baugesuch

• Dachreparaturen an 
Wohnhaus und Garage

• sämtliche Holzbauarbeiten 
und Überdachungen

Härlen Holzbau Sägewerk GmbH
Wiesenstraße 16 • 89551 Königsbronn
Tel. 07328.6295 • Internet: www.haerlen.de

Wilhelm-Hauff-Str. 3
89551 Königsbronn 
Fon: 07328 5353 | Fax: 07328 7480
info@seyboth-raumausstattung.de  
www.seyboth-raumausstattung.de

Bodenbeläge
Wählen Sie Ihren Favoriten aus unseren Bodenbelägen!
Wir helfen Ihnen beim Ausräumen der Zimmer, bauen 
Möbel fachmännisch ab und montieren sie wieder.

Laminat | Linoleum | Kork

Fertigparkett | Teppichboden

Gemeinsam werden Wünsche wahr ...

Die regionale Geschenkidee
Der Einkaufsgutschein der 
Gemeinde Königsbronn 

Für jeden

Anlass

Erhältlich in der Heidenheimer Volksbank, 
Geschäftsstelle Königsbronn.
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Nutzen Sie die genossenschaftliche 
Beratung durch unsere Spezialisten 
für Immobilienfinanzierung.

Ehrlich-fair - transparent

unsere 

Baufinanzie
rung

Geschäftsstelle Königsbronn
Heidenheimer Straße 4
89551 Königsbronn
Telefon: 07328 9600-771


